
die Unterhaltsgewährung nicht zu gleichen Teilen, son
dern entsprechend der Leistungsfähigkeit vor. Ist z. B. 
der Mann, der mit seiner Frau und zwei minderjährigen 
Kindern zusammenlebte, verstorben oder hat er ver
antwortungslos seine Familie verlassen und kann gegen 
ihn der Unterhaltsanspruch nicht geltend gemacht wer
den, so sind, wenn die Mutter zur Unterhaltsgewährung 
nicht in der Lage ist — gegenüber den Kindern die 
beiderseitigen Großeltern unterhaltspflichtig. Nehmen 
wir an, daß die beiden Großväter unterhaltspflichtig 
sind, so ist die Höhe des von ihnen zu zahlenden Unter
halts ebenfalls vom Grad ihrer Leistungsfähigkeit ab
hängig. Auch in diesem Falle erfordert die Feststellung 
der Höhe des von einem zu zahlenden Unterhalts
betrages die konkrete Ermittlung der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des anderen Unterhaltspflich
tigen. In dieser Regelung bewährt sich die dem Entwurf 
zugrunde liegende Methode der konkreten Berechnung 
der Höhe des Unterhalts. Es entspricht den Rechts- und 
Moralanschauungen der Werktätigen, wenn mehrere, im 
verschiedenen Grad leistungsfähige Unterhaltspflichtige 
entsprechend diesem Grad zur Unterhaltszahlung her
angezogen werden. Diese Regelung schließt zugleich aus, 
daß die Anteile der Unterhaltspflichtigen einfach nach 
dem Verhältnis ihres Einkommens berechnet' werden; 
vielmehr ist auch bei der Bestimmung dieser Anteile 
ihr verschiedener Lebensbedarf (der der Unterhalts
pflichtigen) zu berücksichtigen.

Auch in der Regelung des Verhältnisses der Unter
haltsansprüche mehrerer Unterhaltsberechtigter gegen
über einem Unterhaltspflichtigen bringt der Entwurf 
gegenüber dem bisherigen Recht wesentliche Änderun
gen, die auch für die Feststellung der Höhe des Unter
halts von Bedeutung sind. Aufrechterhalten bleibt der 
Vorrang der Unterhaltsgewährung an die Abkömm
linge gegenüber der an Verwandte aufsteigender Linie 
(§ 97 Abs. 1), jedoch sind nunmehr mehrere Abkömm
linge20) einerseits und mehrere unterhaltsbedürftige 
Verwandte in aufsteigender Linie andererseits unter
einander im gleichen Umfang zu berücksichtigen (§ 97).

Für beide Gruppen gilt nach Inkrafttreten des Ent
wurfs nicht mehr die bisherige Regelung, nach welcher 
die näheren Verwandten den entfernteren Vorgehen 
(§ 1609 BGB). Die Bestimmung, daß unterhaltsbedürf
tige Angehörige einer der Gruppen im gleichen Umfang 
zu berücksichtigen sind, bedeutet jedoch nicht, daß der 
ihnen zu zahlende Unterhaltsbetrag in gleicher Höhe 
festgelegt werden muß. Vielmehr ist auch hier vom 
verschiedenen Bedarf des Unterhaltsberechtigten auszu
gehen und der Unterhalt entsprechend dem Verhältnis 
des angemessenen Bedarfs eines Berechtigten zu dem 
der anderen Berechtigten festzusetzen.

Besonderheiten bestehen in solchen Fällen für den 
Unterhaltsanspruch eines Ehegatten. Dieser Anspruch 
steht dem minderjähriger21) und volljähriger, unter- 
haltsbedürftigter Kinder gleich und geht dem unter- 
haltsbedürftigter Enkel sowohl während des Bestehens 
der Ehe wie nach ihrer Auflösung vor (§ 97 Abs. 2 
Satz 1). In dem obigen Beispiel ist der Vater seiner 
Tochter, wenn sie z. B. wegen der Betreuung der Kin
der nicht arbeiten kann, und den beiden Kindern unter
haltspflichtig, der Schwiegervater nur den beiden Kin
dern. Gegenüber dem Vater besteht die Unterhalts
pflicht für die Tochter und für die Kinder, denn sie 
sind seine Abkömmlinge. Ihr Unterhaltsbedarf ist „im 
gleichen Umfange zu berücksichtigen“, wobei nun auch 
der Unterhaltsbetrag, den die Kinder vom Großvater 
väterlicherseits (Schwiegervater der Tochter) erhalten 
können, zu berücksichtigen ist. Es ist aber auch mög
lich, daß eine Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber 
den Enkeln ausgeschlossen ist, weil seine Unterhalts
pflicht gegenüber seiner Ehefrau und seiner Tochter, 
deren Ansprüche im Rang gleichstehen, seine Leistungs
fähigkeit erschöpft.

2°) Volljährige unterhaltsbedürftige Kinder, volljährige 
unterhaltsbedürftige und minderjährige Enkel, denn für die 
Unterhaltsgewährung gegenüber minderjährigen Kindern gilt 
auch in diesen Fällen § 47 des Entwurfs.

2i) mit der Verpflichtung zur Beschränkung des eigenen Un
terhalts zwecks Sicherstellung des Unterhalts der minderjäh
rigen Kinder..

Von ungleich größerer praktischer Bedeutung und zu
gleich problematischer ist das Zusammentreffen von 
Unterhaltsansprüchen von Kindern aus erster und zwei
ter Ehe und von Unterhaltsansprüchen einer geschiede
nen Frau und der Frau aus der zweiten Ehe. Von 
prinzipieller Bedeutung ist hierbei die Frage, ob und 
wie ein mögliches Arbeits- oder sonstiges Einkommen 
der Frau aus zweiter Ehe die Unterhaltspflicht des 
Mannes gegenüber der geschiedenen Frau und den 
Kindern aus der ersten Ehe beeinflußt22). Die gesetz
liche Bestimmung hierüber enthält der § 97 Abs. 2 
Satz 2 des Entwurfs: „Im Falle der Auflösung der Ehe 
sind, wenn der Verpflichtete einem minderjährigen 
Kinde oder bei der Wiederverheiratung dem neuen 
Ehegatten Unterhalt zu gewähren hat, auch die Be
dürfnisse und wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Per
sonen zu berücksichtigen“. Diese Bestimmung entspricht 
in ihrer Formulierung dem § 59 Abs. 1 Satz 2 EheG 
und dem ihm gleichlautenden § 67 Abs. 1 Satz 2 des 
Ehegesetzes von 1938, der wiederum inhaltlich aus 
§ 1579 BGB übernommen wurde. Nach dem Wortlaut 
des § 1579 BGB hatte das kapitalistische Gericht eine 
Entscheidung über den Unterhaltsanspruch der geschie
denen Frau „nach Billigkeit“ zu treffen, denn dort ist 
gesagt, daß sich in diesen Fällen die Unterhaltsver
pflichtung dem geschiedenen Ehegatten gegenüber auf 
dasjenige beschränkt, „was mit Rücksicht auf die Be
dürfnisse sowie auf die Vermögens- und Erwerbsver- 
hältnisse der Beteiligten der Billigkeit entspricht“. Dem
entsprechend wurde auch § 59 Abs. 1 Satz 2 EheG aus
gelegt. Unter kapitalistischen Bedingungen spielte hier
bei eine wesentliche Rolle die Frage, ob sich die ge
schiedene Frau auf den Erwerb ihres Unterhalts durch 
eigene Arbeit verweisen lassen müßte. Diese Frage 
wurde im Sinne des § 1578 BGB entschieden, der be
sagt, daß die Frau ihren Unterhalt aus dem Ertrag ihrer 
Arbeit zu bestreiten hat, „sofern nach den Verhältnis
sen, in denen die Ehegatten gelebt haben, Erwerb durch 
Arbeit der Frau üblich ist“. Hinter der „Billigkeit“ ver
barg sich also die Entscheidung über den Unterhalts
anspruch der geschiedenen Frau je nach der Klassen
zugehörigkeit des Mannes.

Wie stets, so hat auch in diesem Falle trotz des äußer
lich ähnlichen Wortlautes des § 97 Abs. 1 Satz 2 des 
Entwurfs diese Bestimmung unter den Bedingungen 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht einen wesentlich 
anderen Inhalt — ebenso wie auch § 59 Abs. 1 Satz 2 
EheG. Maßgebend für ihre Auslegung Sind der Zu
sammenhang mit anderen Bestimmungen über den Un
terhalt (§§ 32 bis 34, 47 bis 51 des Entwurfs) und die 
Rechts- und Moralanschauungen der Werktätigen. Eine 
wesentlich andere Situation ist schon dadurch einge
treten, daß in unserem Staat nicht nur dem Mann, son
dern auch der Frau ein ihren Fähigkeiten entsprechen
der Arbeitsplatz gesichert ist. Im Zusammenhang da
mit steht der gesehiedenden Frau nur im Falle der Ar
beitsunfähigkeit oder ihr gleichkommender Umstände 
(Erziehung von Kleinkindern, langjährige Unter
brechung der Berufstätigkeit usw.) ein Unterhalts
anspruch gegen den früheren Ehemann zu.

Welche Gesichtspunkte sind nun unter unseren Ver
hältnissen und nach unserem Rechtsbewußtsein für die 
Auslegung des § 97 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs be
stimmend?

Ausgangspunkt der Entscheidung wird sein müssen, 
daß sich die Unterhaltspflicht des Mannes gegenüber 
der Ehefrau, mit der er in einem gemeinsamen Haus
halt lebt23), von seiner Unterhaltspflicht gegenüber der 
geschiedenen Frau dadurch unterscheidet, daß sie keine 
Arbeitsunfähigkeit der Ehefrau voraussetzt und auch 
nicht davon abhängig ist, ob die Frau berufstätig ist 
oder nicht. Maßgebender Gesichtspunkt ist weiterhin, 
daß ein Arbeitseinkommen der Ehefrau aus zweiter 
Ehe — oder ein sonstiges Einkommen — ihrer Familie 
verbleiben muß. Sie ist gegenüber der geschiedenen 
Frau und den Kindern aus der ersten Ehe des Mannes

22) Hier ist als Beispiel nur der typische Fall behandelt, daß 
der Mann gegenüber der geschiedenen Frau unterhaltspflichtig 
ist. Die Ausführungen beziehen sich in gleicher Weise auf den 
Fall, daß die Frau gegenüber dem geschiedenen Mann unter
haltspflichtig ist.

23> Der Fall des Getrenntlebens des Ehegatten der zweiten 
Ehe kann als Ausnahmefall unberücksichtigt bleiben. .
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